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Die zuständigen kantonalen Stellen befinden sich mit den Schweizerischen Bundes-

bahnen (SBB), der Rhätischen Bahn (RhB) und der Matterhorn Gotthard Bahn 

(MGB) bezüglich der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) in 

einem regelmässigen Austausch. Die drei Unternehmen haben in entsprechenden 

Konzepten bereits seit längerem aufgezeigt, wie sie bis Ende 2023 die Vorgaben des 

BehiG infrastruktur- und fahrzeugseitig zu erfüllen gedenken. Es ist das erklärte Ziel 

der Bahnunternehmungen, den Anforderungen innerhalb der gesetzlichen Frist ge-

recht zu werden bzw. bei fehlender Verhältnismässigkeit Ersatzmassnahmen zu tref-

fen. 

Neben dem autonomen Zugang von mobilitätsbehinderten Fahrgästen bei Bahnstati-

onen sind aber auch strassenseitig bei den rund 1500 Bushaltestellen, welche sich 

überwiegend im Eigentum der Gemeinden befinden, entsprechende Infrastruktur-

massnahmen umzusetzen. Deren Gestaltung hat die technischen Rahmenbedingun-

gen (z.B. Strassengeometrie) sowie die Belange der Strassenbenützer, der Denk-

malpflege und dergleichen zu berücksichtigen. Gegenwärtig hat der Kanton eine 

Planungshilfe in Arbeit, welche die Gemeinden bei der Umsetzung unterstützen soll. 

Auch hier gilt der Grundsatz bei fehlender Verhältnismässigkeit, dass angemessene 

Ersatzmassnahmen vorzusehen sind. 

Zu Frage 1: Die in der Anfrage erwähnten Werte zum Umsetzungsstand des BehiG 

entsprechen nicht der aktuellen Situation. Die drei SBB-Bahnhöfe im Kanton (Chur, 

Landquart und Maienfeld) erfüllen bereits heute zu 100 Prozent die BehiG-Anfor-

derungen. Bei der RhB sind aktuell 38 von 105 Haltepunkten umgebaut und BehiG-
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konform, was einem Anteil von knapp 40 Prozent entspricht. Da der Umbau aufgrund 

der Verkehrsbedeutung priorisiert wurde, können heute schon rund 60 Prozent der 

RhB-Fahrgäste von hohen und damit behindertengerechten Perronkanten profitieren. 

Damit aber bei den umgebauten Haltepunkten der autonome Zustieg gewährleistet 

werden kann, ist der Einsatz von behindertentauglichem Wagenmaterial erforderlich, 

welches bei der RhB seit 1999 schrittweise in Betrieb genommen wird. Mit den 36 

bestellten Retica 30-Triebzügen (RTZ) wird ab 2020 auch fahrzeugseitig eine grosse 

Verbesserung erreicht. 

Zu Frage 2: Die Bahnunternehmungen, der Kanton und die Behindertenorganisatio-

nen sind seit vielen Jahren auf dieses Thema sensibilisiert. Die Bahnen sind daran, 

die einzelnen Haltepunkte aufgrund von Angebotskonzepten und des Bedarfs der 

baulichen Massnahmen zu priorisieren und in den Investitionsplänen aufzunehmen. 

Gleichzeitig werden auch allfällige Ersatzmassnahmen geplant, falls sich ein Umbau 

als unverhältnismässig erweist. Die Umsetzung des BehiG wird in den Gesprächen 

zwischen dem Kanton und den Bahnunternehmen regelmässig thematisiert. 

Zu Frage 3: Gemäss dem BehiG ist es möglich, wegen Unverhältnismässigkeit der 

zu treffenden Massnahmen auf einen Umbau von Stationen zu verzichten. Dies trifft 

unter anderem auf Stationen zu, die als "Wanderhaltestellen" bezeichnet werden  

oder die zur Aufhebung vorgesehen sind. Bei diesen ist das Kosten/Nutzenverhältnis 

für die aufwändigen Sanierungen nicht gegeben. An diesen Stationen sind Ersatz-

massnahmen notwendig. Gemäss aktueller Planung der RhB werden rund zehn klei-

nere Stationen aufgrund der technischen Möglichkeiten und wegen Unverhältnis-

mässigkeit auch mittelfristig nicht umgebaut. Voraussichtlich 13 Stationen erfüllen die 

Vorgaben des BehiG nur teilweise, indem beispielsweise nur eine von zwei Perron-

kanten den gesetzlichen Anforderungen genügt. 

Zu Frage 4: Insgesamt werden bei der RhB bis 2023 zwischen 20 und 25 Stationen 

mit Ersatzlösungen ausgestattet sein, wie es auch das BehiG vorsieht. Betroffen sind 

dabei lediglich rund 9 Prozent der Fahrgäste.  
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